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Sachbearbeiter: Thomas Vogl  Datum:   29.06.2023 
Aktenzeichen: 131.17 TOP: 71 
 

 

Beschlussvorlage Nr. 41/2023  

 

Betreff: Wahl des Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Cleebronn - Zu-
stimmung durch den Gemeinderat und Bestellung von Herrn Florian 
Schütz           

Produkt: 

      

Betrag: 

      

Haushaltsjahr: 

      

Mittel vorhanden? 

 ja         

  nein 

Deckungsvorschlag: 

 überplanmäßig 

 außerplanmäßig 

       

Fachbereich: 

 Bürgermeister 

 Hauptamt 

 Kämmerei 

bisher behandelt: 

      

      

      

 

 
Sachverhalt: 
 
Der amtierende Feuerwehrkommandant Jörg Schellenbauer hat im Rahmen der Hauptver-
sammlung am 01.04.2023 erklärt, sein Amt im September 2023 abzugeben. In der genann-
ten Hauptversammlung wurde Herr Florian Schütz als neuer Feuerwehrkommandant für die 
Amtszeit von fünf Jahren gewählt. 
 
Nach § 8 Absatz 2 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg ist nach der Wahl eines 
Kommandanten die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich. 
 
Nach der Zustimmung des Gemeinderates wird der Feuerwehrkommandant durch den Bür-
germeister formell bestellt. Da Herr Schütz den für die Bestellung erforderlichen Lehrgang 
Leiter einer Gemeindefeuerwehr an der Feuerwehrschule Bruchsal erst nächstes Jahr absol-
vieren wird, erfolgt die Bestellung unter diesem Vorbehalt. Herr Schütz wird mit der Wahr-
nehmung des Amtes des Feuerwehrkommandanten beauftragt. 
 
Der Übergang des Amtes des Feuerwehrkommandanten erfolgt mit Wirkung ab 10.09.2023.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat bestätigt nach § 8 Absatz 2 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg 
die Wahl von Herrn Florian Schütz zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Clee-
bronn mit Wirkung vom 10.09.2023.  
 
Die Bestellung von Herrn Schütz zum Feuerwehrkommandanten erfolgt vorbehaltlich des 
Ablegens des Lehrgangs Leiter einer Gemeindefeuerwehr an der Landesfeuerwehrschule 
Bruchsal. Herr Schütz wird durch den Bürgermeister mit der Wahrnehmung des Amtes des 
Feuerwehrkommandanten beauftragt. 
 
 
 


